
Interpretation der Dienst-/Anwesenheitspflicht bei
Corona
Beitrag von „Meerschwein Nele“ vom 18. März 2020 13:08

Der Gedankengang, der zu Entscheidungen über Anwesenheit von KuK in der Schule führt, ist
von entwaffnender Einfachheit und beruht auf glasklar bekannten Informationen. Die
dramatischen Fehlentscheidungen, die von etlichen SL zu Lasten der KuK gefällt werden, kann
wirklich nur durch Inkompetenz und Feigheit vor der Verantwortung erklärt werden:

1. "Dienstpflicht" war noch niemals synonym mit "Anwesenheit an der Schule". Kein Mensch
hatte jemals damit Probleme, dass LuL ihre Dienstpflicht vom heimischen Arbeitszimmer aus
erledigen. Im Gegenteil, die gesamte Organisation von Schule funktioniert momentan mit dem
Prinzip des heimischen Arbeitszimmers.

2. Die Ratschläge des Robert-Koch-Instituts sind eindeutig: erstes und wirksamstes Mittel gegen
eine weitere Ausbreitung der Epidemie ist, die Übertragungswege zu minimieren (ausschließen
geht de facto nicht). Das bedeutet, dass man als Individuum ideal so isoliert wie möglich sein
muss. So wenig Kontakt mit anderen Menschen wie möglich hat. Dem nachgeordnet sind die
ganzen anderen Empfehlungen zur Hygiene.

3. Das bedeutet. Der wirksamste Schutz gegen die Weiterverbreitung des Corona-Virus ist, dass
sich niemand(!) in der Schule aufhält, der da nicht zwingend etwas zu suchen hat.

4. Es gibt momentan zwei(!) zwingende Gründe für Anwesenheit in der Schule. Der erste ist die
zugesicherte Betreuung für die Kinder von Eltern, die in notfallrelevanten Tätigkeiten unterwegs
sind. Der andere ist die Erreichbarkeit der Schule.

5. Für die Betreuung lassen sich problemlos Parameter finden: wie viele KuK zur Betreuung
brauche ich? Das ermittele ich aus der Zahl über die genaue Definition, was notfallrelevante
Tätigkeiten sind. Dafür wähle ich dann zur Betreuung die gebrauchte Zahl von KuK aus plus
Notfallreserve im Hintergrun. Dabei werden Kriterien angelegt: Alter, Vorerkrankung,
Familiensituation, Nähe der Wohnung zur Schule.

6. Erreichbarkeit der Schule. Lässt sich die Telefonanlage auf Weitervermittlung an andere
Rufnummern umschalten, z.B. auf das Handy der SL, dann möge das man tun. Dazu noch eine
Email-Umleitung, dann kann man auch auf die Anwesenheit des Sekretariats verzichten.
Möglichst sollten natürlich schon längst andere Kommunikationswege als "Zettel im Fach" oder
der utopischen "Dienstmail" etabliert sein. Je besser die vorbereitete Kommunikationsstruktur,
desto weniger Personal muss im Gefahrenbereich sein. Ist körperliche Erreichbarkeit der Schule
wirklich notwendig? Welche unverzichtbaren Kontakte, z.B. Dokumentenabgabe sind jetzt
wirklich notwendig? Muss man dafür Kundenkontakt vorhalten oder ließe sich das ggf. ad hoc
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organisieren?

7. Jenseits dieser beiden Fälle sehe ich keinerlei Grund für die Anwesenheit von LuL an der
Schule. Wir leben nicht mehr im 19. Jh. und sind nicht mehr auf Zettel im Fach und körperliche
Konferenzen angewiesen. Alles, was wir in der Schule zu bereden und zu bearbeiten haben,
können wir über viele Kanäle digital tun. Es gibt keinen Grund, uns zu treffen.

8. Wenn jetzt also noch Schulleitungen von "Dienstpflicht" faseln und "Frühstücke und danach
Arbeitsgruppen" organisieren, sage ich mal einfach in der Klarheit, zu der mich die vielen
Stunden Arbeit über letzten drei Tage gebracht haben:

(editiert, der obige Inhalt ist hinreichend und klar)

2
https://www.lehrerforen.de/thread/52744-interpretation-der-dienst-anwesenheitspflicht-bei-
corona/?postID=522875#post522875

https://www.lehrerforen.de/thread/52744-interpretation-der-dienst-anwesenheitspflicht-bei-corona/?postID=522875#post522875
https://www.lehrerforen.de/thread/52744-interpretation-der-dienst-anwesenheitspflicht-bei-corona/?postID=522875#post522875

